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3) Wir wollen diese doppelten Bedenken Lampels gegen die Aussagen der 
Quellen untersuchen. Zuerst zur Stellungnahme Lampels über die gewichtigere 
Nachricht, nämlich die Urkunde von 1282 Dez. 7. Lampel hat zwei sachliche 
und ein diplomatisches Bedenken dagegen anzumelden. Als ersten sachlichen 
Einwand bringt er vor ): wenn die Herzogin Mechthilde um den ersten Fe- 
bruar 1283 von einem Kind entbunden wurde, was Lampel (und auch wir) 
durch den Brief als gut bezeugt ansehen, könne sie nicht auch 1282 vor oder 
um den ersten April — dieses Monatsdatum nimmt er mit Böhmer an ) — 
entbunden haben: der zeitliche Abstand von etwa 10—11 Monaten sei aus 
biologischen Gründen zu kurz. Wir wollen genau nachrechnen: Lampel nimmt 
also eine Entbindung in der ersten Woche des Februar an, etwa zum 5. 2. 1283. 
Wenn wir die durchschnittliche Länge der Schwangerschaft post conceptionem 
mit 273 Tagen ansetzen ), kommen wir auf eine Empfängnis am 9. Mai 1282. 
Pas sind 38 Tage nach dem 1. April. Tatsächlich haben neuere Forschungen 
ergeben, daß nach der 6. Woche post partum sehr wohl eine neue Empfängnis 
möglich ist ). Wenn wir eine Geburt um den 28. März annehmen, sind diese 
6 Wochen erfüllt. Dieser Zeitpunkt liegt — gerade bei vitalen Männern — 
nach der langen sexuellen Enthaltsamkeit auch physiologisch durchaus im Be- 
reich des Möglichen. Döring zitiert dazu eine Statistik Taylors, nach der nicht 
weniger als 53 % der Frauen drei Monate nach der ersten Menses nach einer 
Entbindung wieder schwanger sind ). Dieser — sagen wir — biologische Ein- 
wand Lampels kann also nicht greifen.
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Zum zweiten meint Lampel, die Herzogin könne nicht 1282 Dez. 7 in 
Heidelberg, dem Ausstellungsort der Schönauer Urkunde, gesiegelt haben, in 
ihrem Zustand (im 7. Monat der Schwangerschaft bei obiger Annahme einer 
Empfängnis um den 9. Mai) die Reise nach München gemacht und dann in der 
1. Februarwoche entbunden haben45). Es ist aber erstens für eine Frau im 
siebten Monat einer Schwangerschaft eine Reise von Heidelberg nach München 
im Wagen bei entsprechenden Tagesmärschen durchaus möglich. Zweitens kann 
die Herzogin sehr wohl schon früher abgefahren sein, denn sie muß bei der 
Besiegelung der Urkunde nicht anwesend sein. Es liegt dann der Fall der 
sogenannten Besiegelung nach der Beurkundung vor, der auch für Kaiser- 
urkunden zu belegen ist46) und für Ludwig II. selbst ebenfalls mindestens ein- 
mal nachzuweisen ist47).


